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Vorgaben für das Fach Sport in den vier Halbjahren der Qualifikationsphase und 
in der Abiturprüfung 2026 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die Vorgaben für das Fach Sport in den vier Halbjahren der Qualifika-
tionsphase und in der Abiturprüfung 2026. Bitte geben Sie diese allen Fachlehrkräften 
Sport Ihrer Schule zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 zur Kenntnis und lassen sich 
die Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigen. Den Schülerinnen und Schülern 
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soll ebenso die Möglichkeit gegeben werden, die Vorgaben einzusehen. Sie werden in 
Kürze hier veröffentlicht. 
 
Die Vorgaben 2026 wurden im Vergleich zum Vorjahr redaktionell überarbeitet und ins-
besondere an folgenden Stellen geändert: 

- Die Tabelle zur Anzahl der zu erstellenden Aufgaben bei der mündlichen Prüfung 
wurde gelöscht und auf den Facherlass verwiesen (Seite 8). 

- Für die fachpraktische Prüfung wurde der neue Punkt 6.1.3 zur angemessenen 
Sportbekleidung aufgenommen (Seite 15). 

- Beim Punkt 6.2.2 Bewegen im Wasser (Schwimmen) wurde der Start konkreti-
siert (Seite 20). 

 
Zudem wurden im Gerätturnen am Schwebebalken bei der Standwaage aus der ½ Dre-
hung auf einem Bein und am Sprung bei der Sprunghocke sprachliche Ungenauigkeiten 
korrigiert. 
 
Darüber hinaus wurden die Bewertungstabellen für den 3.000-Meter-Lauf in der Leicht-
athletik grundlegend überarbeitet.  
 
Auch die weiteren Anlagen zu den Vorgaben wurden aktualisiert. Alle Dokumente zur 
Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe im Fach Sport sowie zum Sportabitur 
sind weiterhin neben der Verlinkung über die Vorgaben auch hier unter den Rubriken 
Bewertung, Hinweise und Erlasse, Formblätter und Vordrucke, Unterstützungsmateria-
lien, Aufgabenbeispiele sowie genehmigte Wahlsportarten zu finden.  
 
Für die Terminierung der praktischen Abiturprüfung im Fach Sport bitte ich Folgendes 
zu beachten: 
1. Die unmittelbare Vorbereitung für das schriftliche Abitur sollte nicht gestört werden. 
2. Falls die Sportstättensituation oder die Witterungsabhängigkeit einer Sportart es er-

fordern, kann mit der praktischen Prüfung im Fach Sport bereits im dritten Schul-
halbjahr begonnen werden (vorgezogene praktische Prüfung). Auf § 19 Abs. 3 
AGVO bzw. § 28 Abs. 3 BGVO wird hingewiesen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dörte Conradi 
Leiterin der Abteilung Qualitätsmanagement, Digitalisierung,  
Lehrerbildung, schulartübergreifende Bildungsaufgaben, Sport 
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